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Schritt für Schritt zum Fähigkeitsausweis FPH Impfen 

und Blutentnahme 

 

Diese Schritt für Schritt Anleitung betrifft nur Apotheker, welche die Impfkompetenzen nicht im Studium 

erlangt haben. Sie ist auf die Kurse von pharmaSuisse bezogen. 

 

Die Weiterbildung für den Fähigkeitsausweis Impfen. und Blutentnahme muss innerhalb von zwei Jahren 

abgeschlossen werden.  

 

1. Kurse für den Fähigkeitsausweis Impfen und Blutentnahme 

Um den Fähigkeitsausweis erwerben zu können, müssen folgende 3 Kurse absolviert werden: 

1.1 Kurs „Injektions- und Blutentnahmetechniken“ 

Der Kurs Injektions- und Blutentnahmetechniken besteht aus zwei Teilen 

E-Learning (pharmaSuisse) 

 

½ Tag E-Learning unter www.pharmacademy.ch 

 Kurse („Injektions- und 

Blutentnahmetechniken“) 

 Präsenzkurs (Careum) 

 

2 Tage Präsenzkurs bei den Partnerschulen 

 

Die Anmeldung für das E-Learning erfolgt bei pharmaSuisse. Die Anmeldung für den Präsenzkurs erfolgt 

über das Careum Weiterbildungszentrum. Das E-learning (½ Tag) sollte vor dem Präsenzkurs absolviert 

werden. Der Präsenzkurs dauert 2 Tage. Für beide Teile zusammen werden Ihnen 125 FPH-Punkte 

angerechnet 

Für den Antrag auf Vergabe des Fähigkeitsausweises FPH Impfen und Blutentnahme benötigen Sie die 

Teilnahmebestätigung vom E-Learning und das Testat vom Präsenzkurs. 

1.2 Kurs „Impfungen“ 

Der Kurs Impfungen besteht aus zwei Teilen 

A. Vorbereitungslektüre 

B. E-Learning 

www.pharmacademy.ch  Kurse 

4 Wochen vor Präsenzkurs bis Präsenzkurs 

Präsenzkurs 

 

A. 1 Tag Vorbereitungslektüre mit Eintrittstest 

B. ½ Tag E-Learning 
1 Tag Präsenzkurs 

 

A. Vorbereitungslektüre (50 FPH-Punkte): Dokumente BAG (inkl. Schweizerischem Impfplan) mit 

anschliessendem Eintrittstest (zählt nicht zum Abschlussresultat dazu) 

B. E-Learning (25 FPH-Punkte): Online-Präsentationen + Übungs-Quiz mit anschliessendem Abschlussquiz 

(zählt 50% zum Gesamtresultat) 

Präsenzkurs (50 FPH Punkte): Präsentationen mit anschliessender Multiplechoice-Prüfung (zählt 50% zum 

Gesamtresultat) 

http://www.pharmacademy.ch/
http://www.pharmacademy.ch/
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1.3 BLS-AED-Komplett-Kurs (Generic Provider) SRC-anerkannt 

Der BLS-AED-Komplett-Kurs wird nicht von pharmaSuisse organisiert. Der Teilnehmende kann selbst 

entscheiden, bei welchem Veranstalter er den Kurs besucht. 

 

Für die Anerkennung eines BLS-AED Kurses müssen die folgenden Kriterien erfüllt sein: 

Der besuchte BLS-AED-Kurs (Generic Provider) 

 ist SRC-anerkannt 

 ist ein BLS-AED-Komplett-Kurs (Generic Provider) 

 darf nicht älter als 2 Jahre sein 

 wird durch einen BLS-AED-SRC Instructor (Generic Instructor) geleitet 

 

 

2. Antrag auf Vergabe des Fähigkeitsausweises bei der FPH 

Wenn alle Kurse erfolgreich abgeschlossen wurden, kann der Antrag auf Vergabe des Fähigkeitsausweises 

ausgefüllt werden. 

 

Folgende Kursnachweise müssen diesem beigelegt werden: 

1. Nachweis Präsenzkurs Injektions- und Blutentnahmetechniken 

2. Nachweis E-Learning Injektions- und Blutentnahmetechniken 

3. Nachweis Kurs Impfungen 

4. Nachweis BLS-AED-Komplett-Kurs (Generic Provider) SRC-anerkannt 

 

 

3. Fortbildungspflicht 

Inhaber/innen des Fähigkeitsausweises Impfen und Blutentnahme müssen folgende Fortbildungspflicht 

erfüllen: 

- Mind. alle 2 Jahre (immer bis Ende Jahr) müssen für den Fähigkeitsausweis FPH Impfen und 

Blutentnahme akkreditierte Fortbildungen im Rahmen von 50 FPH-Punkten absolviert werden.  

o Davon sind mindestens 25 Punkte in Form eines BLS-AED-Refresherkurses (SRC-anerkannt) 

nachzuweisen.  

o Die restlichen 25 Punkte müssen von einem für den Fähigkeitsausweis Impfen und 

Blutentnahme akkreditierten Kurs erlangt werden. Inhaber/innen des Fähigkeitsausweises 

sind dabei frei in der Auswahl des Kurses. 

Wichtig: Der BLS-AED Kurs läuft für gewöhnlich nach exakt 2 Jahren ab. Deshalb ist es wichtig diesen nach 

max. 2 Jahren zu erneuern (Refresher BLS-AED). 

 

Beispiel: 

Frau Müller hat Ihren Fähigkeitsausweis am 01.08.2018 erhalten. Um die Fortbildungspflicht zu erfüllen hat Sie 

bis am 31.12.2020 Zeit die 50 FPH-Punkte zu erlangen. Ab diesem Zeitpunkt sind es immer exakt 2 Jahre (2. 

Fortbildungsperiode bis 31.12.2022, 3. Bis 31.12.2024 usw). 

Den BLS-AED Kurs hat Sie am 01.04.2018 absolviert. Da dieser nur 2 Jahre gültig ist, sollte sie den Refresherkurs 

BLS-AED bis am 01.04.2020 besucht haben. Andernfalls darf Sie für die Dauer bis zum Abschluss des 

Refresherkurses BLS-AED nicht impfen. Der Refresherkurs BLS-AED muss aber für die Fortbildungskontrolle bis 

spätestens am 31.12.2020 absolviert worden sein.  

 

Werden diese Fristen nicht eingehalten, kann der Fähigkeitsausweis entzogen werden 


